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Sechs und 5 Stuͤck .

§ Fortſetzung .

Unterricht

fuͤr die von tollen Hunden be⸗

ſchaͤdigte Menſchen .

Die wirklich ausgebrochene Wuth eines

Hundes iſt endlich aus nachfolgenden Zei⸗
chen abzunehmen :

.‚ ιο = 24 2

Der Hund kennt ſeinen Herren nicht

mehr , — ſeine Stimme iſt ganz veraͤndert,
—er leidet nicht , daß man ſich ihm naͤhere,
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—beiſſet die , ſo ſolches thun , — entfernk

ſich von ſeinem Aufenthalte , — hat einen

ſchwankenden Gang , —laͤuft nach der Quer ,

— läͤßt den Kopf und Schweif haͤngen , —

ſchaͤumet vor dem Munde ,— ſtreckt die Zun⸗

ge heraus , welche meiſtens nicht 8005 roth ,

ſondern bleyfaͤrbig iſt , — er wird von andern

Hunden geflohen , welche ihn von ferne rie⸗

chen , und meiſtens ganz erſchrocken vor ihm

fortzulaufen pflegen , — ſchnappt links und

rechts nach allem , was ihm nach

Menſchen und Thieren , — verabſcheuet das

Waſſer und alles Naſſe im hochſten Grade ,

— ſinkt endlich vor Entkraͤftung zu Voden ,

—erholt ſich wieder , — ſinkt wieder , bis

er zuletzt liegen bleibt und krepirt .

Will der Eigenthuͤmer eines kranken

Hundes , von welchem es noch ungewiß iſt ,

ob ſich die Wuth , oder eine andere Krank⸗

heit bey ihm anſetze , einige der oben ange⸗

zeigten Kennzeichen abwarten , ſo wird der⸗

ſelbe klug handeln , wenn er den Hund ſo⸗

gleich
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gleich einſperrt , und , weil er einen Strick

abbeiſſen koͤnnte, an eine Kette anbindet , um

ihn auf dieſe Art genauer und mit deſto ge⸗

ringerer Gefahr beobachten zu koͤnnen , weil

die Hunde manchmal ſchon fruͤher , als die⸗

ſe Zeichen an ihnen recht ſichtbar werden ,

um ſich beiſſen , oder davon laufen , ſomit

in beyden Faͤllen Unheil anſtellen , und ih⸗

re Eigenthuͤmer in Ungluͤck und große Ver⸗

antwortung bringen koͤnnen .

Dieſe Beobachtung eines abgeſonderten

kranken Hundes muß aber mit vieler Be⸗

hutſamkeit geſchehen und thm daher das Freſ⸗

ſen und Saufen durch eine Ofengabel , o⸗

der etwas anderes auf eine ſolche Art hin⸗

geſtellt , oder hingeſchoben werden , daß man

von ihm nicht gebiſſen werden kann .

Bey obbemeldter Abſonderung und naͤ⸗

hern Beobachtung iſt aber vorzuͤglich darauf

zu ſehen , ob der Hund ſaufe , oder nicht ,

oder wohl gar das Waſſer ſchon ſichtbar ver⸗
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abſcheue . So langer erſteres thut , iſt noch
nichts zu beſorgen ; ſaͤuft er aber durch ei⸗

nen oder zween Tage nicht mehr , oder ver⸗

abſcheuet er wohl gar das ihm vorgeſetzte
Waſſer , welches daraus abzunehmen iſt , weñ
er ſich ſo weit davon entfernet , als die Ket⸗

te reichet , ſo iſt die hoͤchſte Zeit vorhanden ,
ihn zu vertilgen . Bey dem Toͤdten und ver⸗

ſcharren hat man ſich aber ſehr zu huͤten ,

daß man von ſeinem Blute , oder Geifer
nicht beſpritzet , noch ſonſt davon beruͤhret
werde .

Was andere Thiere betrift , ſo beſtehen
die Kennzeichen ihrer herannahenden Wuth
hauptſachlich darinn , daß ſie traurig werden ,
wenig oder gar nichts freſſen , nicht ſaufen „
und endlich das Waſſer und alles Naſſe ſicht⸗
bar verabſcheuen ; welches letztere das Haupt⸗
kennzeichen iſt , und an der Wuth des Thie⸗
res gar nicht mehr zweifeln laͤft. Kommt
die Wuth aber zum Ausbruche , ſo finden

ſich
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ſich auch die meiſten jener Kennzeichen ein ,

die oben bey den Hunden ſind beſchrieben

worden , und alsdann iſt fuͤr Menſchen und

Vieh die naͤmliche Gefahr , wie bey einem

wuͤtl
igen Hunde , vorhanden ; weil in der

iedes Thier , das Federvieh davon nicht

aus genommen um ſich beiſſet , und dieſes ent⸗

ſetzliche Uebel all jenen Menſchen oder Thie⸗

ren mittheilet , welche von ihm gebiſſen , von

ſeinem Zahne oder Schnabel geſtreift , oder von

ſeinem Geifer benetzt worden ſind .

WWuth j

Das einheimiſche Vieh aller Gattungen

kann von einem wuͤthigen Hunde , oder ei⸗

nem andern wuͤthigen Thiere gebiſſen , oder

von deſſen Geifer beruͤhret worden ſeyn , oh⸗

ne daß der Eigenthuͤmer etwas davon weiß ;

dieſer ſollte alſo , ſobald ein Vieh erkranket ,

auf die im vorhergehenden Abſchnitte beſchrie⸗
bene erſte und letzte Zeichen der herannahen⸗
den Wuth , hauptſächlich aber auf die Verab⸗

ſcheuung des Waſſers ganz aufmerkſam ſeyn ;
ein ſolches Vieh , ſobald es ihm verdaͤchtiz

wird



wird , von dem andern Viehe abſondern , und

wenn es ſich zeiget , daß die Wuth wirklich

herannahe , auf der Stelle mit der naͤmli⸗

chen Behutſamkeit , wie kurz vorhin bey den

Hunden geſagt worden , toͤdten und ſammt

der Haut verſchaaren laſſen .

Iſt es aber dem Eigenthuͤmer eines Hun⸗

des , oder eines andern Thieres bekannt , daß

dieſes oder ſein Hund , von einem wirklich wuͤ⸗

thigen Hunde oder wuͤthigen Thiere gebiſſen ,

geſtreift , oder von deſſen Geifer beruͤhret wor⸗

den ſey , ſollte er, aller ferneren Gefahr vorzu⸗

beugen , ſeinen gebiſſenen Hund , oder anderes

Thier augenblicklich toͤdten und verſcharren

laſſen .

Die Menſchenliebe fodert es , daß , ſo⸗

bald ein wuͤthig gewordener Hund , oder ein

anderes wuͤthiges Thier im Orte ſelbſt ausreiſ⸗

ſet , oder von andern Orten herkoͤmmt, je⸗

der , der ſolches zuerſt wahrnimmt , Lermen

mache , damit man ſich huͤte , vorzuͤglich auf

die kleinen Kinder acht gebe , welche am öſe
teſten
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keſten gebiſſen zu werden pflegen , die Hunde

und das andere Vieh einſperre , und den wuͤ⸗

thigen Hund , oder das wuͤthige Thier mit ge⸗

meinſchaftlicher Huͤlfe toͤdte und verſcharre .

Kann man aber einen ſolchen Hund , o⸗

der anderes Thier nicht einholen und toͤdten ,

ſollte man wenigſtens allen benachbarten Ort⸗

ſchaften die ſchleunigſte Nachricht davon geben ,

damit man ſich daſelbſt in acht nehme , und

wenn es moͤalich , das wuͤthige Thiert oͤdten

und vertilgen moͤge.

Sollte aber ein Menſch das Unglüͤck ha⸗

ben , von einem wuͤthigen Hunde , oder ande⸗

ren wuͤthigen Thiere gebiſſen , aufgeritzt , ge⸗

ſtreift , oder auch nur von deſſen Geifer be⸗

ruͤhret zu werden , ſo muß der beſchaͤ⸗
digte Ort ohne Zeitverlurſt mit urin oder

Salzwaſſer wohl aus - und abgewaſchen wer⸗

den . Ein hierzu taugliches Salzwaſſer er⸗

haͤlt man , wenn an eine Handvoll Salz
eine halbe Maaß warmes Vaſſer gegoſſen
wird

Durch
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Durch die Auswaſchung der Wunde

mit Urin oder Salzwaſſer wird die Wun⸗ 6
de mehr bluten , und eben dadurch die gu⸗

2
te Wirkung mit ſich fuͤhren , daß das bey⸗ 6

gebrachte Gift mit dem haͤufigern Blute aus 8
der Wunde wieder heraus laufe⸗ 7

8
Die Fortſetzung folget . 95

2

, E

Man uͤberlaͤßt es der Willkuhr der H.

H. Subſcribenten , ob ſie die Helfte des Sub⸗

ſcribzitions ⸗Preiſes auf die gemeinnuͤtzliche

Volksnachrichten am Ende des Brachmo⸗

nats mit 45 . kr . , oder erſt mit Ende des

Chriſtmonats 1789 , 1. P. 30 , kr . poſtfrey ein⸗

ſchicken wollen .
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